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A m t s b l a t t  

                                             Nr. 40 | Freitag, 29. September 2023 
 
 
 

Öffentliche Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität am Montag,  
02.10.2023, 16 Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Königsplatz 33a 

 
Tagesordnung 
 
1.  Erhöhung des Mitgliedsbeitrags der Stadt Schwabach beim Landschaftspflegeverband  

Schwabach e. V. 
 
Stadt Schwabach, 27.09.2023 
 
Peter Reiß 
Oberbürgermeister 
 
 

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
Wiederaufnahme der Nutzung eines best. ehemaligen Werkstattgebäudes zu einem  

Einfamilienwohnhaus, bauliche Änderungen auf dem Anwesen Wilhelm-Friedrich-Weg,  
Gemarkung Schwabach, Flur Nr. 1234/8 in Schwabach 

  
Bekanntmachung der Stadt Schwabach vom 29.09.2023 
 
Mit Bescheid der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach vom 25.09.2023, BV-Nr. 238/2023 wurde die 
Baugenehmigung für o.g. Bauvorhaben erteilt. 
 
Die Zustellung wird gemäß Art. 66a Abs. 1 Satz 3 BayBO durch die öffentliche Bekanntmachung im Amts-
blatt der Stadt Schwabach vom 29.09.2023 vorgenommen. 
 
Die Genehmigungsunterlagen können bei der Bauordnungsbehörde der Stadt Schwabach nach telefonischer 
Vereinbarung unter 09122/860-542 im Amtsgebäude Albrecht-Achilles-Str. 6/8 eingesehen werden. Auch 
kann eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides von den betreffenden Beteiligten bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist (siehe Rechtsbehelfsbelehrung) schriftlich angefordert werden. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Ansbach erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

a) Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach, Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24-28, 91522 Ansbach 

b) Elektronisch 

Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach auch elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erho-
ben werden. 

Elektronische Dokumente sind über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) an die 
Gerichte zu übermitteln. Die mittels EGVP übermittelten Dokumente müssen, um dieselbe rechtliche Ver-
bindlichkeit wie ein unterschriebenes Papierdokument zu erlangen, mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinn des Signaturgesetzes versehen sein. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Schwabach) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-  In dem hier einschlägigen Rechtsbereich wurde das Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

-  Eine elektronische Klageerhebung ohne qualifizierte elektronische Signatur ist unzulässig. Eine einfache 
E-Mail ist nicht ausreichend. 

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich 
ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

 
Stadt Schwabach, 26.09.2023 
 
Ricus Kerckhoff 
Stadtbaurat 
 
 
 

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Landtagswahl und zur Bezirkswahl 

am 8. Oktober 2023 
 

 
1. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

 
2. Die Stadt Schwabach ist in folgende 26 Stimmbezirke eingeteilt. 

 
Stimmbezirk Wahlraum 

Nr. Bezeichnung Anschrift Raum-Nr. barrierefrei 

1 
Schwabach Mitte -  
Städtische Wirtschaftsschule 

Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer E 01 nein 

2 
Schwabach Nord -  
Johannes-Kern-Schule 

Paul-Goppelt- Straße 4 
91126 Schwabach Zimmer 03 ja 

3 
Schwabach Nord -  
Johannes-Kern-Schule 

Paul-Goppelt-Straße 4 
91126 Schwabach Zimmer 04 ja 

4 
Schwabach Mitte -  
Johannes-Helm-Schule 

Penzendorfer Straße 12 
91126 Schwabach Zimmer E 5 nein 
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5 
Schwabach Mitte -  
Johannes-Helm-Schule 

Penzendorfer Straße 12 
91126 Schwabach Zimmer E 6 nein 

6 
Schwabach Mitte-Süd - Städtische 
Wirtschaftsschule 

Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer E 12 nein 

7 
Schwabach West -  
Hermann-Stamm-Realschule 

Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer R44 ja 

8 
Schwabach West -  
Hermann-Stamm-Realschule 

Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer R45 ja 

9 
Schwabach West -  
Hermann-Stamm-Realschule 

Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer R55 ja 

10 
Schwabach Süd - Wolfram-vom-
Eschenbach-Gymnasium 

Haydnstraße 1 
91126 Schwabach 

Zimmer EG N 001 
Neubau ja 

11 
Forsthof - Wolfram-von-Eschen-
bach-Gymnasium 

Haydnstraße 1 
91126 Schwabach 

Zimmer EG N 004 
Neubau ja 

12 
Schwabach Süd - Wolfram-von-
Eschenbach-Gymnasium 

Haydnstraße 1 
91126 Schwabach 

Zimmer 1. OG N 
101 Neubau nein 

13 
Unterreichenbach - altes Schulhaus 
Unterreichenbach  

Reichenbacher Straße 68-70 
91126 Schwabach 

EG des alten 
Schulhauses nein 

14 
Eichwasen - Katholisches Kirchen-
zentrum 

Franz-Xaver-Schuster-Straße 
66 
91126 Schwabach Saal ja 

15 
Eichwasen - Katholisches Kirchen-
zentrum 

Franz-Xaver-Schuster-Straße 
66 
91126 Schwabach Saal ja 

16 Vogelherd - Gemeinschaftshaus 
Im Vogelherd 7 
91126 Schwabach EG nein 

17 
Schwabach-Nord -  
Johannes-Kern-Schule 

Paul-Goppelt-Straße 4 
91126 Schwabach Zimmer 02 ja 

18 
Limbach/Nasbach - Gemeindehaus 
Gethsemanekirche 

Danziger Straße 4 
91126 Schwabach EG kleiner Saal ja 

19 Limbach - Mehrgenerationenhaus 
Flurstraße 52 c 
91126 Schwabach Saal  ja 

20 
Gartenheim -  
Jugendtreff der AWO 

Flurstraße 56 
91126 Schwabach EG nein 

21 
Gartenheim - Evangelisches Ge-
meindehaus "Emmaus" 

Klinggraben 18 
91126 Schwabach 

Raum des Ge-
meindehauses ja 

22 
Penzendorf -  
Schulhaus Penzendorf  

Asternstraße 11 
91126 Schwabach Turnhalle UG nein 

23 
Dietersdorf -  
Evangelisches Gemeindehaus  

Oberbaimbacher Weg 7 
91126 Schwabach 

Raum des Ge-
meindehauses EG ja 

24 
Wolkersdorf -  
Zwieseltal-Grundschule  

Am Wasserschloss 65 
91126 Schwabach Zimmer 1 ja 

25 
Wolkersdorf -  
Zwieseltal-Grundschule 

Am Wasserschloss 65 
91126 Schwabach Turnhalle nein 

26 
Wolkersdorf -  
Zwieseltal-Grundschule 

Am Wasserschloss 65 
91126 Schwabach Zimmer 2 ja 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten in der Zeit vom 01.09.2023 bis 17.09.2023 über-
sandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten ab-
zustimmen haben. 
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3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15 Uhr in folgenden Räumen 

zusammen: 
 

Nr. Wahlraum 

BW 1 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 1.01 

BW 2 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 1.02 

BW 3 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 1.03 

BW 4 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer E 02 

BW 5 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 1.15 

BW 6 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 1.16 

BW 7 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 1.17 

BW 8 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.01 

BW 9 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.02 

BW 10 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.03 

BW 11 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.13 

BW 12 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.16 

BW 13 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.17 

BW 14 Städtischen Wirtschaftsschule 
Südliche Ringstraße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 2.19 

BW 15 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 35 

BW 16 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 37 

BW 17 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 40 

BW 18 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 47 

BW 19 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 48 

BW 20 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 49 

 
 
Fortsetzung Seite 5 



Amtsblatt Nr. 40/2023 Seite 5 
 

 

AMTSBLATT der STADT SCHWABACH vom 29. September 2023 

Fortsetzung von Seite 4 
 

BW 21 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 50 

BW 22 Staatlichen Realschule  
Waikersreuther Straße 9 a 
91126 Schwabach Zimmer 54 

 
4. Stimmberechtigte Personen können nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Wäh-

lerverzeichnis sie eingetragen sind. Die Stimmberechtigten haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis oder Reisepass zu den Abstimmungen mitzubringen. 
 
Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen für die Landtagswahl sowie zwei Stimmen für die Bezirks-
wahl. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die der Wählerin/dem Wähler bei Betreten des Wahlraums 
ausgehändigt werden.  
 
Im Einzelnen erhält die Wählerin/der Wähler folgende Stimmzettel: 
 
- einen kleinen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Stimmkreisabge-

ordneten (Erststimme), 
- einen großen weißen Stimmzettel zur Landtagswahl für die Wahl einer oder eines Wahlkreisabgeord-

neten (Zweitstimme), 
- einen kleinen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirks-

rats im Stimmkreis (Erststimme), 
- einen großen blauen Stimmzettel zur Bezirkswahl für die Wahl einer Bezirksrätin oder eines Bezirks-

rats im Wahlkreis (Zweitstimme). 
 

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden. 
 

Die Wählerin/Der Wähler kennzeichnet durch je ein Kreuz oder auf andere Weise in dem hierfür vorgese-
henen Kreis auf dem Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern, welcher Stimmkreisbewerberin/welchem 
Stimmkreisbewerber, und auf dem Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern, welcher Wahlkreisbewerbe-
rin/welchem Wahlkreisbewerber er/sie seine/ihre Stimme geben will. 
 
Die Stimmzettel müssen von der Wählerin/vom Wähler in einer Wahlkabine bzw. hinter einer Sichtschutz-
vorrichtung des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und mehrfach so ge-
faltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss daran erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahl-
geschäfts möglich ist. 
 

6. Stimmberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des auf dem Wahlschein bezeichneten Stimmkrei-

ses oder 
b) durch Briefwahl 
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teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl abstimmen will, erhält von der Stadt Schwabach auf Antrag mit dem Wahlschein 
folgende Unterlagen: 

- je einen Stimmzettel mit den Stimmkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau), 

- je einen Stimmzettel mit den Wahlkreisbewerbern für die Landtagswahl (weiß) und die Bezirkswahl 
(blau), 

- einen weißen Stimmzettelumschlag für die Landtagswahl, 
- einen blauen Stimmzettelumschlag für die Bezirkswahl, 
- einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Bei der Briefwahl müssen die Stimmberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in dem sich der Wahl-
schein und die verschlossenen Stimmzettelumschläge (mit den jeweils zugehörigen Stimmzetteln) befin-
den, bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle spätestens am 8. Oktober 2023 bis 18 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie die Stimmberechtigten die Briefwahl auszuüben haben, ergeben sich aus 
dem Merkblatt für die Briefwahl. 
 

7. Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-
übung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle der stimm-berechtigten Person ist unzulässig (Art. 3 
Abs. 4 LWG). 
Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der stimmberechtig-
ten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (Art. 3 
Abs. 5 LWG). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 
3 StGB). 

 
Stadt Schwabach, 27.09.2023 
 
Knut Engelbrecht 
Stadtrechtsrat 
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